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I. FIRMA, SITZ, DAUER UND ZWECK DER GESELLSCHAFT 
 
 Art. 1
  
Firma, Sitz, Dauer Unter der Firma 

 
Geberit AG 
 
besteht mit Sitz in Rapperswil-Jona, Kanton St. Gallen, auf 
unbestimmte Zeit eine Aktiengesellschaft nach Art. 620 ff. OR.

  
 Art. 2
  
Zweck Der Zweck der Gesellschaft ist die direkte oder indirekte Betei-

ligung an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Aus-
land, insbesondere im Bereich der Sanitärbranche und von 
verwandten langlebigen Gebrauchsgütern sowie anderen ver-
andten Bereichen. Sie kann Unternehmen gründen, sich an 
schon bestehenden beteiligen und sie finanzieren. 
 
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnah-
men ergreifen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck 
direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann 
Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und ver-
äussern. 

 
 
II. AKTIENKAPITAL UND AKTIEN 
 
 Art. 3
  
Aktienkapital Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 3'984’700.50 

eingeteilt in 39'847’005 Namenaktien zu je CHF 0.10 Nennert. 
Das Aktienkapital ist voll liberiert. 
 
Die Namenaktien können durch Beschluss der Generalver-
sammlung in Inhaberaktien und Inhaberaktien in Namenaktien 
umgewandelt werden. 

  
 Art. 4
  
Form der Aktien Die Namenaktien der Gesellschaft werden unter Vorbehalt der 

folgenden Bestimmungen als Wertrechte ausgegeben und als 
Bucheffekten geführt. 
 
Verfügungen über Bucheffekten, einschliesslich der Bestel-
lung von Sicherheiten, unterstehen dem Bucheffektengesetz. 
Werden nichtverurkundete Aktien durch Abtretung übertragen, 
bedarf diese zur Gültigkeit der Anzeige an die Gesellschaft. 
 
Die Gesellschaft kann als Bucheffekten geführte Aktien aus 
dem Verwahrungssystem zurückziehen. 
 
Der Aktionär kann von der Gesellschaft jederzeit die Ausstel-
lung einer Bescheinigung über seine Namenaktien verlangen. 
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Der Aktionär hat jedoch keinen Anspruch auf Druck und Aus-
lieferung von Urkunden oder Umwandlung von in bestimmter 
Form ausgegebenen Namenaktien in eine andere Form. Die 
Gesellschaft kann demgegenüber jederzeit Urkunden (Einzel-
urkunden, Zertifikate oder Globalurkunden) ausgeben oder 
Wertrechte und Urkunden in eine andere Form umwandeln 
sowie ausgegebene Urkunden, die bei ihr eingeliefert werden, 
annullieren. 

  
 Art. 5
  
Aktienbuch und Eintra-
gungsbeschränkungen 

Die Gesellschaft führt ein Aktienbuch, in welches die Eigen-
tümer, Nutzniesser und Nominees der Namenaktien mit Na-
men, Adresse und Staatsangehörigkeit (bei juristischen Per-
sonen der Sitz) eingetragen werden. Im Verhältnis zur Gesell-
schaft wird als Aktionär, Nutzniesser oder Nominee nur aner-
kannt, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Die Gesellschaft 
anerkennt nur einen Vertreter pro Aktie. 
 
Erwerber von Aktien werden auf Gesuch hin gegen Nachweis 
des Erwerbes als Aktionär mit Stimmrecht im Aktienbuch ein-
getragen, falls sie ausdrücklich erklären, die Aktien in eigenem 
Namen und für eigene Rechnung zu halten. 
 
Der Verwaltungsrat kann Nominees bis maximal 3% des Akti-
enkapitals mit Stimmrecht im Aktienbuch eintragen. Nominees 
sind Personen, die im Eintragungsgesuch nicht ausdrücklich 
erklären, die Aktien für eigene Rechnungen zu halten und mit 
denen die Gesellschaft eine entsprechende Vereinbarung 
abgeschlossen hat. Der Verwaltungsrat kann über diese Ein-
tragungsgrenze hinaus Nominees mit Stimmrecht im Aktien-
buch eintragen, falls die Nominees die Namen, Adressen, 
Staatsangehörigkeit und die Aktienbestände der Personen 
offenlegen, für deren Rechnung sie 0.5% oder mehr des Akti-
enkapitals halten. 
 
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, Eintragungen im Aktienbuch 
mit Rückwirkung auf das Datum der Eintragung zu streichen, 
wenn die Eintragung durch falsche Angaben zustande ge-
kommen ist. Er kann den betroffenen Aktionär vorgängig an-
hören. In jedem Fall ist der betroffene Aktionär umgehend 
über die Streichung zu informieren. 
 

 Der Verwaltungsrat trifft die zur Führung des Aktienbuchs 
notwendigen Anordnungen. Er kann seine Aufgaben delegie-
ren.  
 
Der Verwaltungsrat gibt in der Einladung zur Generalver-
sammlung das für die Teilnahme- und Stimmberechtigung 
massgebende Stichdatum der Eintragung im Aktienbuch be-
kannt. 
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III. ORGANE DER GESELLSCHAFT 
 
 Art. 6
  
Organe Die Organe der Gesellschaft sind: 

A)  die Generalversammlung, 
B) der Verwaltungsrat, 
C) die Revisionsstelle. 

  
 A)  Die Generalversammlung
  
 Art. 7
  
Stellung, Ordentliche 
und ausserordentliche 
Generalversammlung 

Die Generalversammlung der Aktionäre ist das oberste Organ 
der Gesellschaft. 
 
Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich inner-
halb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres 
statt. Ausserordentliche Generalversammlungen finden statt, 
wenn der Verwaltungsrat oder die Revisionsstelle es für not-
wendig erachten oder wenn es eine Generalversammlung 
beschliesst. Darüber hinaus können ein oder mehrere Aktio-
näre, die zusammen mindestens 10% des Aktienkapitals ver-
treten, gemeinsam schriftlich unter Angabe des Ver-
handlungsgegenstandes und des Antrages, bei Wahlen der 
Namen der vorgeschlagenen Kandidaten, die Einberufung 
einer ausserordentlichen Generalversammlung verlangen. 

  
 Art. 8
  
Einberufung Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat spä-

testens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch Bekannt-
machung in den Publikationsorganen der Gesellschaft ein-
berufen. Die Einberufung kann überdies durch Brief an alle im 
Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen. 
 
In der Einberufung sind neben Tag, Zeit und Ort der Ver-
sammlung, die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge 
des Verwaltungsrates und der Aktionäre bekanntzugeben, 
welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die 
Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt 
haben. 
 
Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt 
worden sind, können keine Beschlüsse gefasst werden; aus-
genommen sind Anträge auf Einberufung einer ausser-
ordentlichen Generalversammlung oder auf Durchführung 
einer Sonderprüfung. 
 
Aktionäre, die Aktien im Nennwert von CHF 4'000.—vertreten, 
können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes 
verlangen. Dies hat mindestens 45 Tage vor der Versamm-
lung schriftlich unter Angabe der Verhandlungsgegenstände 
und Anträge zu erfolgen. 
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 Art. 9
  
Befugnisse Der Generalversammlung stehen folgende unübertragbaren 

Befugnisse zu: 
 
1. die Festsetzung und Änderung der Statuten; 
 
2. die Wahl und Abberufung des Verwaltungsrates und 

der Revisionsstelle; 
 
3. die Genehmigung des Jahresberichtes und der Kon-

zernrechnung; 
 
4. die Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Be-

schlussfassung über die Verwendung des Bilanzge-
winnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende; 

5. die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates; 
 

 6. die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der 
Generalversammlung durch das Gesetz oder die Sta-
tuten vorbehalten sind. 

  
 Art. 10
  
Stimmrecht und Ver-
tretung 

In der Generalversammlung hat jede im Aktienbuch der Ge-
sellschaft mit Stimmrecht eingetragene Aktie eine Stimme. 
 
Aktionäre können sich an der Generalversammlung nur durch 
ihren gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten 
Aktionär, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, den Organ-
vertreter oder einen Depotvertreter vertreten lassen. Zur Ver-
tretung ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich. Der Verwal-
tungsrat kann Vorschriften über die Vertretung erlassen. 

  
 Art. 11
  
Beschlussfassung und 
Wahlen 

Soweit nicht zwingende Vorschriften des Gesetzes oder die 
Statuten etwas anderes bestimmen, fasst die Generalver-
sammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der 
absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen unter 
Ausschluss der leeren und ungültigen Stimmen. Die Wahlen 
finden einzeln statt. 
 
Kommt im ersten Wahlgang eine Wahl nicht zustande und 
stehen mehr als ein Kandidat zur Wahl, findet ein zweiter 
Wahlgang statt, in dem das relative Mehr entscheidet. 
 
Die Wahlen und Abstimmungen finden offen statt, es sei denn, 
dass die Generalversammlung schriftliche Abstimmung be-
schliesst oder der Vorsitzende eine solche anordnet. Die Ab-
stimmung bzw. Wahl kann auf Anordnung des Vorsitzenden 
auch auf elektronischem Weg durchgeführt werden. Der Vor-
sitzende kann eine offene Abstimmung oder Wahl jederzeit 
durch eine schriftliche oder elektronische Abstimmung oder 
Wahl wiederholen lassen, sofern nach seiner Meinung Zweifel 
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am Abstimmungsergebnis bestehen. In diesem Fall gilt die 
vorausgegangene offene Abstimmung oder Wahl als nicht 
geschehen. 
 
Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens 2/3 
der vertretenen Stimmen auf sich vereinigt, ist erforderlich für: 
 
1. die Aenderung des Gesellschaftszweckes; 
 
2. die Einführung von Stimmrechtsaktien; 
 
3. die Beschränkung der Uebertragbarkeit von Namen-

aktien; 
 
4. eine genehmigte oder eine bedingte Kapitalerhöhung; 
5. die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sach-

einlage oder zwecks Sachübernahme und die Ge-
währung von besonderen Vorteilen; 

 
6. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrech-

tes; 
 
7. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft; 
 
8. die Auflösung der Gesellschaft. 

  
 Art. 12
  
Vorsitz und Protokolle Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident 

oder, bei dessen Verhinderung, ein anderes Mitglied des Ver-
waltungsrates.  
 
Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollführer und die Stim-
menzähler, die beide nicht Aktionäre sein müssen; ihre Funk-
tionen können derselben Person übertragen werden. 
 
Das Protokoll hat über die Beschlüsse und Wahlen Aufschluss 
zu geben und die von den Aktionären zu Protokoll abge-
gebenen Erklärungen zu enthalten. Es ist vom Vorsitzenden 
sowie vom Protokollführer zu unterzeichnen und steht den 
Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme offen. 

  
 B)  Der Verwaltungsrat
  
 Art. 13
  
Zusammensetzung 
und Amtsdauer 

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens 2 und höchstens 
7 Mitgliedern, die Aktionäre sein müssen, sofern sie nicht als 
Vertreter einer juristischen Person oder einer Handelsgesell-
schaft gewählt werden. 
 
Der Verwaltungsrat wird auf die Dauer von maximal drei Jah-
ren gewählt, wobei die Amtsdauer bei der Wahl festgelegt 
wird. Unter einem Jahr ist dabei der Zeitraum zwischen zwei 
ordentlichen Generalversammlungen zu verstehen. Vorbe-
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halten bleiben vorheriger Rücktritt und Abberufung. 
 
Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind jederzeit wieder 
wählbar. Sie scheiden jedoch nach Erreichen des 70. Lebens-
jahres auf die nächste ordentliche Generalversammlung aus. 

  
 Art. 14
  
Konstituierung Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet sei-

nen Präsidenten, nach Bedarf einen oder mehrere Vizepräsi-
denten, Delegierte sowie den Sekretär, der nicht Mitglied des 
Verwaltungsrates sein muss. Der Verwaltungsrat legt die Ent-
schädigung für seine Mitglieder fest. 
 

  
 Art. 15
  
Einberufung Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Präsi-

denten oder des Vize-Präsidenten, so oft es die Geschäfte 
erfordern oder sobald ein Mitglied es wünscht. 

  
 Art. 16
  
Beschlüsse Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit sei-

ner Mitglieder anwesend ist. Die Anwesenheit kann auch per 
Telefon oder elektronische Medien erfolgen. Keine Präsenz-
norm ist erforderlich, wenn ausschliesslich die Durchführung 
einer Kapitalerhöhung festzustellen und die anschliessend 
vorzunehmende Statutenänderung zu beschliessen ist. 
 
Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit steht dem Präsiden-
ten der Stichentscheid zu. 
 
Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch schriftlich 
bzw. mittels Telefax oder elektronischer Datenübertragung zu 
einem gestellten Antrag gefasst werden, sofern nicht ein Mit-
glied die mündliche Beratung verlangt. 
 
Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll zu 
führen, das vom Vorsitzenden und vom Sekretär zu unter-
zeichnen und allen Verwaltungsratsmitgliedern zuzustellen ist.

  
 Art. 17
  
Aufgaben, Ausschüsse Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss 

fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalver-
sammlung oder einem anderen Gesellschaftsorgan übertra-
gen oder vorbehalten sind. 
 
Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unent-
ziehbare Aufgaben: 
 
1. die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der 

nötigen Weisungen; 
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2. die Festlegung der Organisation; 
 
3. die Ausgestaltung des Rechnungswesen, die Finanz-

kontrolle sowie der Finanzplanung; 
 
4. die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäfts-

führung und der Vertretung betrauten Personen; 
 
5. die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung 

betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Be-
folgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Wei-
sungen; 

 
6. die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vor-

bereitung der Generalversammlung und die Aus-
führung ihrer Beschlüsse; 

 
7. die Benachrichtigung des Richters im Falle einer Über-

schuldung. 
 
Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung 
seiner Beschlüsse oder die Überwachung von Geschäften 
Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen. Er hat für 
eine angemessene Berichterstattung an seine Mitglieder zu 
sorgen. 

  
 Art. 18
  
Organisationsreglement Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung nach Massga-

be eines Organisationsreglementes ganz oder zum Teil an 
einzelne Mitglieder oder an Dritte übertragen. 
 
Das Organisationsreglement ordnet die Geschäftsführung, be-
stimmt die hierfür erforderlichen Stellen, umschreibt deren 
Aufgabe und regelt insbesondere die Berichterstattung. 

  
 C)  Die Revisionsstelle
  
 Art. 19
  
Wahl und Aufgaben Die Generalversammlung wählt jährlich ein staatlich be-

aufsichtigtes Revisionsunternehmen im Sinne des Revisions-
aufsichtsgesetzes (RAG) als Revisionsstelle. Der Revisions-
stelle obliegen die ihr vom Gesetz zugewiesenen Befugnisse 
und Pflichten.  

 
 
IV. GEWINNVERTEILUNG 
 
 Art. 20
  
Gewinnverteilung Unter Vorbehalt der gesetzlichen Vorschriften über die Ge-

winnverteilung, insbesondere Art. 671 ff. OR, steht der Bilanz-
gewinn zur Verfügung der Generalversammlung. 
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Die Dividende darf erst festgesetzt werden, nachdem die dem 
Gesetz entsprechenden Zuweisungen an die gesetzlichen 
Reserven abgezogen worden sind. Alle Dividenden, welche 
innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Fälligkeit nicht bezogen 
worden sind, verfallen zugunsten der Gesellschaft und werden 
der allgemeinen Reserve zugeteilt. 

 
 
V. GESCHÄFTSJAHR UND JAHRESRECHNUNG 
 
 Art. 21
  
Geschäftsjahr und Jah-
resrechnung 

Das Geschäftsjahr wird alljährlich auf den 31. Dezember ab-
geschlossen. 
 
Der Verwaltungsrat erstellt für jedes Geschäftsjahr einen Ge-
schäftsbericht, der sich aus der Jahresrechnung, bestehend 
aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang, dem Jahresbericht 
und der Konzernrechnung zusammensetzt. 

 
 
VI. AUFLÖSUNG UND LIQUIDATION 
 
 Art. 22
  
Auflösung und Liquida-
tion 

Die Generalversammlung kann jederzeit nach Massgabe der 
gesetzlichen und statutarischen Vorschriften die Auflösung 
und Liquidation der Gesellschaft beschliessen. 
 
Die Liquidation wird vom Verwaltungsrat durchgeführt, sofern 
die Generalversammlung nicht besondere Liquidatoren be-
stellt. 

 
 
VII. BEKANNTMACHUNGEN 
 
 Art. 23
  
Publikationsorgan 
 
 
 
Mitteilungen an Aktionä-
re 

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische 
Handelsamtsblatt (SHAB). Der Verwaltungsrat kann weitere 
Publikationsorgane bezeichnen. 
 
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch 
Bekanntmachung in den Publikationsorganen der Gesell-
schaft. Mitteilungen an die Aktionäre können auch durch Brief 
an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen. 

 
 
 
Rapperswil-Jona, den 19. April 2011 


	Geberit AG 

